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I/A-PUNKT-VERMERK 
Absender: Generalsekretariat des Rates 
Empfänger: Ausschuss der Ständigen Vertreter (1. Teil)/Rat 
Betr.: Entwurf für einen Beschluss des Rates zur Festlegung des Standpunkts, 

der im Namen der Europäischen Union auf der zwölften Tagung der 
Konferenz der Vertragsparteien des Übereinkommens zur Erhaltung der 
wandernden wildlebenden Tierarten in Bezug auf Vorschläge 
verschiedener Vertragsparteien zur Änderung der Anhänge des 
Übereinkommens zu vertreten ist 
– Annahme 

= Erklärungen  

Erklärung des Königreichs Spanien und der Republik Portugal zur Aufnahme des Blauhais 
(Prionace Glauca) in Anhang II des Übereinkommens zur Erhaltung der wandernden 

wildlebenden Tierarten 
 
"Spanien und Portugal unterstützten den Vorschlag für einen Beschluss zur Aufnahme neuer Arten 
in Anhang II des Übereinkommens zur Erhaltung der wandernden wildlebenden Tierarten, wodurch 
der Schutz einzigartiger, für Spanien vorrangiger Tierarten wie des Schwarzstirnwürgers und 
anderer Arten, deren Erhaltung bedroht sein könnte, garantiert wird. Spanien und Portugal halten es 
jedoch nicht für erforderlich, den Blauhai in diese Artengruppe aufzunehmen, da sein 
Erhaltungszustand gut ist und die regionalen Fischereiorganisationen in dieser Hinsicht gute Arbeit 
geleistet haben. Beispielsweise hat die Internationale Kommission zur Erhaltung der 
Thunfischbestände im Atlantik (ICCAT) Bewirtschaftungsmaßnahmen beschlossen, die 
Fangbeschränkungen, Datenerhebungen und Forschungsverpflichtungen umfassen und 
sicherstellen, dass diese Ressource weiterhin verantwortungsvoll bewirtschaftet wird, weshalb ihre 
Aufnahme in Anhang II die Bewirtschaftung der Bestände nicht merklich verbessern würde. 
Außerdem sind Spanien und Portugal der Auffassung, dass von der Aufnahme dieser Art ein 
widersprüchliches Signal mit Blick auf andere Haibestände ausgehen könnte, die eine 
unterschiedliche Bewirtschaftung erfordern." 
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